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Erklärung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der kommunalpolitischen Konferenz 
„Zukunft der Kommunalen Selbstverwaltung“ am 27./28. März 2010 in Essen 
 
 
Finanznot der Kommunen ist nicht hausgemacht! 
Bund und Länder tragen Hauptverantwortung für sinkende Einnahmen und steigende Ausgaben! 
 
 
Die Finanzlage vieler Städte, Gemeinden und Landkreise ist alarmierend. Viele 
Kommunen befinden sich am Rande des Bankrotts. Das Fundament des Staates 
gerät ins Wanken, wenn sich an der Finanzausstattung der Kommunen nicht grund-
legend etwas ändert. Angesichts der milliardenschweren Bankenrettung durch Bun-
desmittel ist es blanker Hohn, dass nicht die leisesten Anstrengungen unternommen 
werden, die Schlaglöcher in den kommunalen Haushalten zu beseitigen! 
 
Hauptursache für die prekäre Lage der Kommunalfinanzen ist eine Steuersenkungs-
politik beginnend unter Rot-Grün, über Rot-Schwarz bis hin zu Schwarz-Gelb, d.h. 
seit nunmehr gut 10 Jahren. Folgen sind: eine gigantische Umverteilung von unten 
nach oben und Milliarden an Einnahmeverlusten für die öffentliche Hand. 
 
Mit der Wirtschafts- und Finanzkrise spitzt sich die Finanzlage der Kommunen weiter 
zu. Die bereits heute hohe kommunale Verschuldung steigt in einem für die Existenz 
der Städte und Gemeinden bedrohlichem Ausmaß. Bund und Länder wälzen den-
noch weiter Aufgaben und Lasten auf die Kommunen ab. Die Steuergeschenke der 
schwarz-gelben Regierungen werden zu einem erheblichen Teil die Kommunen auf-
bringen müssen, denen schon jetzt die Luft zum Atmen fehlt. 
 
In diesem Jahr befürchten die Kommunen ein Rekorddefizit von 12 Milliarden Euro. 
Das wäre fast die Hälfte mehr als das Defizit von 8,4 Milliarden Euro in der bisher 
schwersten kommunalen Finanzkrise im Jahr 2003. Auch in den Jahren 2011 bis 
2013 werden zweistellige Milliardendefizite erwartet. 2009 sind die kommunalen Ein-
nahmen um etwa 3,6 Milliarden Euro auf 171,3 Milliarden zurückgegangen. Die Aus-
gaben stiegen um 8,5 Milliarden auf 175,75 Milliarden. 
 
Durch die Steuergesetzgebung der rot-schwarzen Bundesregierung – und insbeson-
dere durch zwischen November 2008 und Juli 2009 vorgenommene Änderungen – 
werden die Kommunen im Zeitraum von 2009 bis 2013 Mindereinnahmen von 
19,846 Mrd. Euro haben.  
 
Die Sozialausgaben der Kommunen stiegen 2009 erstmals auf rund 40 Milliarden 
Euro – beinahe doppelt so viel wie kurz nach der Wiedervereinigung. 2010 wird ein 
weiterer Anstieg um fast 2 Milliarden Euro erwartet. Hinzu kommt, dass sich der 
Bund immer weiter aus der Finanzierung gesamtstaatlicher Aufgaben zurückzieht. 
Kosten der Unterkunft, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit sowie 
Ausbau der Kindertagesbetreuung – alles gesamtstaatliche Aufgaben – werden in 
wachsendem Maße durch die Kommunen allein finanziert. 
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DIE LINKE fordert zur Stärkung der Kommunalfinanzen 
 
Kommunen brauchen Stabilität, Planungssicherheit und deutlich höhere Einnahmen. 
Dazu bedarf es sowohl einer Steuerreform, die die finanzielle Handlungsfähigkeit des 
Staates insgesamt stärkt (z.B. Vermögens- Millionärs- sowie Transaktionssteuer) als 
auch eine Neuordnung der Finanzen zwischen Bund, Ländern und Kommunen wie:  
 
 Kompensationen der Steuerausfälle, die den Kommunen durch das schwarz-

gelbe Wachstumsbeschleunigungsgesetz entstanden sind, durch  
 

 Abschaffung der Gewerbesteuerumlage an Bund und Länder,  
 kommunale Investitionspauschale für Kommunen aus Bundesmitteln,  
 Entschuldungsfonds für strukturschwache Kommunen und Zinsmoratorium 

 
 Gewerbesteuer zur Gemeindewirtschaftsteuer weiterentwickeln: Alle unter-

nehmerisch Tätigen sind steuerlich einzubeziehen und die Bemessungsgrund-
lage gehört ausgeweitet! 

 
 Aufgaben nur bei angemessener Finanzausstattung an Kommunen übertra-

gen: Bund und Länder dürfen Aufgaben auf Kommunen übertragen oder er-
weitern, wenn deren Zustimmung vorliegt und eine Finanzierung, die sich an 
den tatsächlichen Ausgaben ausrichten – auch rückwirkend - gewährleistet ist. 

 
 Bund angemessen an der Finanzierung gesamtstaatlicher Aufgaben beteili-

gen: Der Anteil des Bundes an der Finanzierung der Kosten der Unterkunft für 
ALG II-Beziehende, des Ausbaus der Kindertagesbetreuung sowie des Ange-
bots in Ganztagsschulen, der Eingliederungshilfen sowie der Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbslosigkeit muss entscheidend erhöht werden.  

 
 Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen neu ausgestal-

ten: Das Steueraufkommen zwischen diesen Ebenen muss grundlegend an-
ders verteilt werden. Der Anteil der Kommunen am Steueraufkommen muss 
deutlich erhöht werden.  

 
 Schuldenbremse zurücknehmen: Die unter Schwarz-Rot durchgesetzte Schul-

denbremse schränkt die Handlungs- und Gestaltungsspielräume von Bund und 
Ländern massiv ein. Der damit verordnete Sparzwang geht auch zu Lasten der 
kommunalen Zukunftsfähigkeit sowie der Generationengerechtigkeit.  

 
 Einklagbares und verbindliches Mitwirkungsrecht für Kommunen einführen: 

Kommunen müssen in den Entscheidungsprozessen, die direkt oder indirekt 
Auswirkungen auf die Kommunen haben, frühzeitig und direkt einbezogen 
werden. Dazu ist ihnen im Grundgesetz ein verbindliches Mitwirkungsrecht 
einzuräumen.  

 
 Public-Privat-Partnership (PPP bzw. ÖPP) ist keine Lösung für die Finanzprob-

leme der Kommunen, sondern ein zusätzliches neues Problem, was zu deut-
lich höheren Belastungen der Kommune führt und zudem völlig intransparent 
ist. DIE LINKE lehnt die Finanzierung von öffentlichen Aufgaben durch PPP 
entschieden ab.  
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 Rekommunalisieren statt privatisieren: Gegenwärtig werden in einigen Städten 
und Kommunen wichtige Weichen für eine Rückübertragung von Leistungen in 
die öffentliche Hand gestellt. An diese jüngeren Entwicklungen gilt es anzu-
knüpfen und Möglichkeiten sich bietender Rekommunalisierungen gezielt wei-
ter auszubauen! Um Rekommunalisierung zu ermöglichen muss beispielswei-
se in NRW die Änderung des § 107 der Gemeindeordnung durch den Landtag 
zurückgenommen werden, der die Kommunen an der wirtschaftlicher Betäti-
gung hindert. 

 
 
Schluss mit der Umverteilung von unten nach oben! Schluss mit der Verwaltung des 
Mangels! Für eine solide Finanzausstattung der Kommunen um soziale und demo-
kratische Teilhabe wirksam umzusetzen! 


